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Regeste

Einreiseverbot

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht - unter Vorbehalt der in Art.
32 VGG genannten Ausnahmen - Beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
VwVG, die von einer in Art. 33 VGG aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter
fallen u.a. Verfügungen des BFM, welche ein Einreiseverbot beinhalten.

E. 1.2
Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs.
1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten
(vgl. Art. 50 und 52 VwVG).

E. 1.4
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der vorliegenden Sache endgültig (vgl. Art.
83 Bst. c Ziff. 1 BGG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - soweit nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Bundesrecht von
Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren
nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten
Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum
Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2014/1 E. 2 mit Hinweisen).

E. 3.1
Gemäss Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG kann das BFM gegen ausländische Personen, die gegen
die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben
oder diese gefährden, ein Einreiseverbot erlassen. Das Einreiseverbot wird für eine Dauer
von höchstens fünf Jahren verfügt, kann aber für eine längere Dauer angeordnet werden,
wenn von der ausländischen Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche



Sicherheit und Ordnung ausgeht (Art. 67 Abs. 3 AuG; vgl. BVGE 2014/20). Aus
humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann von der Verhängung eines
Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend
aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AuG).

E. 3.2
Das Einreiseverbot ist keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten, sondern eine
Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung (siehe Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom
8. März 2002 [im Folgenden: Botschaft] BBl 2002 3813). Die öffentliche Sicherheit und
Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG bildet den Oberbegriff für die Gesamtheit
der polizeilichen Schutzgüter. Sie umfasst unter anderem die Unverletzlichkeit der
objektiven Rechtsordnung und der Rechtsgüter Einzelner (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 3809;
vgl. auch Schweizer/Sutter/Widmer, in: Rainer J. Schweizer [Hrsg.], Sicherheits- und
Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Bd. III/1, Basel 2008, Teil B, Rz. 12 und 13 mit
Hinweisen). Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt unter anderem
dann vor, wenn gesetzliche Vorschriften oder behördliche Verfügungen missachtet werden
(vgl. Art. 80 Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung,
Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Bestand ein solches Verhalten in
der Vergangenheit, so wird die Gefahr entsprechender künftiger Störungen von Gesetzes
wegen vermutet (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 3760; vgl. auch Urteil des BVGer C 3213/2013
vom 31. Januar 2014 E. 3.2 mit Hinweisen).

E. 3.3
Einen Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2
Bst. a AuG begeht demnach auch, wer Normen des Ausländerrechts zuwiderhandelt. Dabei
genügt es, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung zugerechnet
werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften
stellen in der Regel keinen hinreichenden Grund für ein Absehen von einer
Fernhaltemassnahme dar. Es obliegt jedem Ausländer und jeder Ausländerin, sich über die
bestehenden Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit ausländerrechtlichen
Vorschriften ins Bild zu setzten und sich im Falle von Unklarheiten bei der zuständigen
Behörde zu erkundigen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer C 935/2014 vom 17. Juni 2014 E.
3.3).

E. 4.1
Die Vorinstanz stützt ihre Verfügung allgemein auf Art. 67 AuG und verweist dabei auf die
Verurteilung des Beschwerdeführers vom 23. März 2014 wegen Widerhandlung gegen das
Ausländergesetz sowie auf die weiteren Verurteilungen aus den Jahren 2012 und 2013
wegen diverser Vergehen (vgl. Sachverhalt D. und H.). Aus den Akten ergibt sich, dass der
Beschwerdeführer im Wissen um die Unrechtmässigkeit seines Handelns wiederholt und
ohne entsprechende Bewilligung in die Schweiz einreiste, um hier vor Ort bei seiner Firma
die Buchhaltung zu überprüfen und Baustellen zu kontrollieren. Auf diese Weise hat er sich
der rechtswidrigen Einreise, des rechtswidrigen Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit ohne
Bewilligung schuldig gemacht. In Bezug auf den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Zürich-Limmat vom 18. Juli 2012, auf den sich die Vorinstanz des Weiteren beruft, geht
aus den Akten hervor, dass der Beschwerdeführer in der Zeit von Januar 2011 bis 25. Juni
2012 seiner Ehefrau bei verschiedenen Gelegenheiten anlässlich verbaler



Auseinandersetzungen gedroht hat sie umzubringen bzw. ihr körperliches Leid zuzufügen,
wofür er der mehrfachen Drohung, der Nötigung und - durch das auf sie Richten einer echt
aussehenden Pistole - des Vergehens gegen das Waffengesetz für schuldig befunden wurde.
Seiner Ehefrau gegenüber machte er sich zudem der Tätlichkeiten schuldig, indem er ihr
einen Kopfstoss gegen deren Kopf versetzte, wodurch diese leichte Kopfschmerzen erlitt.
Schliesslich wurde der Beschwerdeführer mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Zürich-Limmat vom 14. März 2013 der vorsätzlichen groben Verletzung von
Verkehrsregeln sowie des mehrfachen vorsätzlichen Fahrens ohne Berechtigung für
schuldig befunden. Mit seinem Verhalten hat er gegen die öffentliche Sicherheit und
Ordnung verstossen, was unter dem Gesichtspunkt von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG Anlass
für die Verfügung einer Fernhaltemassnahme gibt. Zudem hat der Beschwerdeführer mit
dem wiederholten Fehlverhalten seine offensichtliche Mühe bekundet, sich an die hiesigen
Vorschriften zu halten, womit in seinem Fall zusätzlich von einem gewissen Grad der
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgegangen werden kann. Dass der
Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 26. März 2012 (vgl. Sachverhalt
B.) durch die Vorinstanz unerwähnt blieb, ändert an dieser Einschätzung nichts.

E. 4.2
Der Beschwerdeführer hat zunächst vorgebracht, dass er und seine Schweizer Ehefrau sich
nicht scheiden lassen und die Ehe fortführen wollten. Dies stehe dem Einreiseverbot
entgegen. Dabei scheint der Beschwerdeführer zu verkennen, dass die Ehe mit einer Person
mit Schweizer Bürgerrecht einem Einreiseverbot nicht grundsätzlich entgegensteht, sie
jedoch im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigen ist. Vorliegend ist
jedoch zwischenzeitlich - nach wiederholten Versuchen, die eheliche Gemeinschaft wieder
aufzunehmen - beim zuständigen Richter ein Ehescheidungsverfahren hängig. Eine
Ehescheidungskonvention wurde aufgesetzt und ist bereits unterzeichnet. Das Argument
der ehelichen Gemeinschaft ist folglich obsolet geworden.

E. 5.1
Damit bleibt zu prüfen, ob die Massnahme in richtiger Ausübung des Ermessens ergangen
und angemessen ist. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit steht dabei im Vordergrund.
Unter diesem Gesichtspunkt ist eine wertende Abwägung vorzunehmen zwischen dem
öffentlichen Interesse an der Massnahme einerseits und den von der Massnahme
beeinträchtigten privaten Interessen des Betroffenen andererseits. Die Stellung der
verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen
Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse des Verfügungsbelasteten bilden dabei den
Ausgangspunkt der Überlegungen (vgl. statt vieler: Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 613 ff.).

E. 5.2
Der Beschwerdeführer hat mit seinem Verhalten gegen die öffentliche Sicherheit und
Ordnung verstossen und diese gefährdet. An der Einhaltung der Rechtsordnung im
Allgemeinen und den Vorschriften über Einreise, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit im
Besonderen besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse. Gewichtig ist zum einen das
generalpräventiv motivierte Interesse, die öffentliche Ordnung durch eine konsequente
Massnahmepraxis zu schützen. Zum anderen liegt eine spezialpräventive Zielsetzung der
Massnahme darin, den Beschwerdeführer zu ermahnen, bei einer allfälligen künftigen
Wiedereinreise nach Ablauf des Einreiseverbots die für ihn geltenden Regeln einzuhalten



(vgl. Urteil C 935/2014 E. 6.2). Das öffentliche Interesse an einer zeitweiligen Fernhaltung
des Beschwerdeführers ist demnach als gewichtig anzusehen. Was die Dauer des
Einreiseverbots anbelangt, so sind die verfügten 3 Jahre vor dem Hintergrund der
konstanten Praxis als gerechtfertigt anzusehen (vgl. etwa Urteile des BVGer C 847/2013
vom 21. März 2014, C 5112/2013 vom 4. März 2014 oder C 5458/2012 vom 23. Oktober
2013).

E. 5.3
Als privates Interesse an einer ungehinderten Einreise in die Schweiz bringt der
Beschwerdeführer vor, dass er hier über ein eigenes Unternehmen verfüge und darauf
angewiesen sei, wenigstens als Tourist zeitweise in die Schweiz einreisen zu können.
Dieses Vorbringen ist jedoch nicht geeignet, das oben geschilderte öffentliche Interesse an
der Fernhaltung des Beschwerdeführers in Frage zu stellen. Zunächst einmal hat er nicht
dargelegt, inwiefern die Überwachung des Geschäftsganges zwingend durch ihn vor Ort
vorgenommen werden muss. Zum anderen besteht die Möglichkeit mittels begründetem
Gesuch an das SEM die zeitweilige Suspension des Einreiseverbots zu beantragen und auf
diese Weise für eine bestimmte Zeit als Tourist in die Schweiz einzureisen.

E. 5.4
Das öffentliche Interesse an der verfügten Fernhaltemassnahme überwiegt demnach das
geltend gemachte private Interesse des Beschwerdeführers. Das für die Dauer von 3 Jahren
verhängte Einreiseverbot ist somit sowohl vom Grundsatz als auch von seiner Dauer her als
verhältnismässige und angemessene Massnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung anzusehen.

E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung im Lichte von Art.
49 VwVG nicht zu beanstanden ist. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG, Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
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